
 Kantonsrat  

Parlamentsdienste  

Rathaus / Barfüssergasse 24 
4509 Solothurn  
Telefon 032 627 20 79  
Telefax 032 627 22 69  
pd@sk.so.ch  
www.parlament.so.ch 
 

I 0020/2016 (DDI) 

Interpellation Hardy Jäggi (SP, Recherswil): Verrechnung von Wegkosten an SPITEX-

Klienten und Klientinnen (27.01.2016)  

 

Mittels Merkblatt teilte das ASO Anfang 2015 den Gemeinden mit, dass Wegkosten der Spi-

tex-Organisationen mit einer Versorgungspflicht keinen direkten Bestandteil der tarifge-

schützten Pflegeleistungen bilden und daher, sofern die Einwohnergemeinden diese nicht 

unter dem Titel „gemeinwirtschaftliche Leistungen“ gemäss Leistungsvertrag übernehmen, 

den Klienten und Klientinnen weiterverrechnet werden können. 

Begründet wird dieser Entscheid damit, dass die Wegkosten nicht mehr unter den Tarifschutz 

fallen und sich aus dem Wortlaut der massgebenden Bestimmungen nicht erschliessen lasse, 

ob die Wegkosten in den von den Krankenversicherern geleisteten Beiträgen an die Pflege-

leistungen bereits eingeschlossen seien. 

Die überwiegende Zahl der Kantone hat hingegen die Regelung, dass die Wegkosten unter 

den Tarifschutz fallen und deshalb nicht an die SPITEX-Klienten und -Klientinnen weiterver-

rechnet werden können. 

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) äussert sich dem Spitex Verband Kanton Solothurn 

(SVKS) gegenüber wie folgt: 

„Die Pflegeleistungen der OKP sind in Artikel 7 der Krankenpflege-Leistungsverordnung 

(KLV) definiert. Die Erbringung dieser Leistungen beim Patienten ist als Bestandteil der Pfle-

geleistungen bzw. der Pflegekosten zu verstehen. Dementsprechend sollten alle Personal- 

und Sachkosten - darunter fallen auch (Mehr-)Kosten für die von Ihnen genannten Wegzeiten 

sowie Nacht- und Wochenendeinsätze - welche für die Erbringung der Pflichtleistungen not-

wendig sind, als Pflegekosten gelten und in die Kostenrechnung einfliessen. 

Die Patienten und Patientinnen dürfen mit maximal 20% des höchsten OKP-Beitrages (im 

Bereich der Spitex = Fr. 15.95) belastet werden, d.h. für Pflichtleistungen dürfen keine weite-

ren zusätzlichen Pflegekosten überwälzt werden. Wir erachten es daher als Widerspruch zur 

bundesgesetzlichen Regelung, wenn in Zusammenhang mit der Erbringung von Pflichtleis-

tungen den Patienten und Patientinnen Zuschläge für Wegzeiten und/oder Nacht- und Wo-

chenendeinsätze in  

Rechnung gestellt werden, welche dazu führen, dass die genannte Patientenbeteiligung 

überschritten wird."  

Im gleichen Sinne äusserte sich auch tarifsuisse, nämlich dass die Wegkosten, wenn auch nicht 

explizit im Leistungsrahmen von Art. 7 KLV erwähnt, über die Verrechnung der Krankenpfle-

geleistungen mit entschädigt sind und somit einen Bestandteil der Grundleistungen zu Lasten 

der OKP darstellen. Wegkosten zusätzlich in Rechnung zu stellen, erachte tarifsuisse als 

rechtswidrig. 

 

Der Regierungsrat wird deshalb höflich gebeten, folgende Fragen zu beantworten: 

1. Wie erklärt der Regierungsrat die Diskrepanz der Auslegung des ASO zur derjenigen des 

BAG, von tarifsuisse und anderen Kantonen? 

2. Ist sich der Regierungsrat bewusst, dass mit der Weiterverrechnung der Wegkosten ältere 

und pflegebedürftige Menschen belastet werden, die oft bereits auf Ergänzungsleistungen 

angewiesen sind? 

3. Erachtet der Regierungsrat die finanzielle Zusatzbelastung dieser Menschen (Frage 2) als 

sinnvoll und vertretbar, da die EL die Wegkosten nicht übernimmt? 



4. Wurden andere Lösungen geprüft und wenn ja welche? 

5. Aufgrund welcher Kriterien/Umstände würde der Regierungsrat eine andere Lösung bevor-

zugen? 

 

Begründung 27.01.2016: Im Vorstosstext enthalten. 
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